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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 402/J-NR/1995, 

betreffend Universitäts- bzw. Vertrags- und Hochschulassisten­

tInnenimRahmen . der Teilrechtsfähigkei t der Uni versi täten und 

Hochschulen, die die Abgeordneten Dr. RENOLDNER, Freundinnen 

und Freunde am 20. Jänner 1995 an mich gerichtet haben, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

401/J 

Die gegenständliche Anfrage geht insoferne von einem unzutref­

fenden Ansatz aus, als die Dienstverhältnisse zum Bund im Rah­

men der zweckgebundenen Gebarung keineswegs die vom geltenden 

UOG primär vorgesehene Form für das "Drittmittel-Personal" ist. 

Vielmehr ist seit Bestehen der Regelungen über die Teilrechts­

fähigkeit (1. Januar 1988) der Abschluß eines Dienstverhältnis­

ses nach dem Angestelltengesetz zum betreffenden Institut im 

Rahmen der Teilrechtsfähigkeit die vom Gesetzgeber vorrangig 

gewählte Lösung. Dienstverhältnisse im Rahmen der zweckgebunde­

nen Gebarung des Bundes waren nur eine subsidiär zulässige . 

Alternative. Aus der Tatsache, daß der Gesetzgeber im UOG 1993 

für diesen Bereich nur mehr Dienstverhältnisse im Rahmen der 

Teilrechtsfähigkeit vorsieht, wird der Vorrang der Dienstver­

hältnisse nach Angestelltengesetz im geltenden UOG untermauert. 
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Es trifft nicht zu, daß für das im Rahmen der Teilrechtsfähig­

keit bestellte Institutspersonal ein adäquates Dienstrecht völ­

lig fehlt. Für diese Bediensteten gilt das Angestelltengesetz. 

Richtig ist,daß es derzeit keine generelle Norm gibt, die den 

vom Angestelltengesetz zugelassenen Dispositionsspielraum ein­

heitlich und zwingend ausfüllt. Daher sind die teilrechtsfähi­

gen Institute autonom berufen, diese Punkte, insbesondere die 

Entlohnung, zu regeln bzw.zu vereinbaren. Das Bundesministe­

rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat jedoch den Uni­

versi täten die sirmgemäße Anwendung des Entlohnungsschemas nach 

dem VBG empfohlen und außerdem Empfehlungen für die Gestaltung 

der Dienstverträge etc. gegeben. Auch mit dem Bundesministerium 

für Finanzen wurden Gespräche geführt. Der Entwurf einer Ver­

ordnung über die Einbeziehung dieses Drittmittelpersonals in 

die Verrechnung über die Quästuren und das Bundesrechenamt 

wurde ausgearbeitet. 

In die Mitbestimmung nach UOG kann gemäß § 23 Abs. 7 UOG auch 

dieses "Dri ttmittel-Personal" eingebunden werden. Unbefriedi­

gend ist derzeit die Frage der Arbeitnehmervertretung zu beant­

worten, da in den meisten Fällen die Voraussetzungen für einen 

Betriebsrat nach ArbVGnicht erfüllt sind. Das Bundesministe­

rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst häl t an seiner Auf­

fassung fest, daß eine Einbringung in das Bundes-Personalver­

tretungsgesetz die für beide Seiten zweckmäßigste Lösung wäre. 

Zu den einzelnen Fragen ist ergänzend folgendes festzustellen: 

1. Wieviele AssistentInnen arbeiten derzeit im Rahmen der Tell­
rechtsfHhigkeit der Institute, Hochschulen, UniversitHten, 
etc. insgesamt in asterreich? 

2. Wieviele davon haben bereits einen Betriebsrat gebildet? 
Wieviele Personen sind insoferne im Rahmen einer betriebs­
rHtlichen Vertretung organisiert? 
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Antwort: 

Hiezu ist zu bemerken, daß das Bundesministerium für Wissen­

schaft, Forschung und Kunst über derartige Daten keine Evidenz 

führt; die Universitäten sind zu solchen Meldungen an das R·es­

sort nicht verpflichtet. 

3. Wieviele Personen verloren seit dieser budgetkosmetischen 

Maßnahme ihre Stellung? 

Antwort: . 

Aufgrund dieser Stellenplanmaßnahme hat kein Bediensteter sein 

Bundesdienstverhältnis verloren, weil nach dem Allgemeinen Teil 

des Stellenplanes die Weiterverwendung bis zum Ende des Dienst­

verhältnisses gesichert war und ist. Bei den Dienstverhältnis­

sen im Rahmen der zweckgebunden Gebarung handelt es sich aber 

überwiegend um zeitlich befristete Dienstverhältnisse als Ver­

tragsassistentInnen oder StudienassistentInnen. Diese Dienst­

verhältnisse wären also auch ohne die Stellenplanmaßnahme nach 

und nach ausgelaufen bzw. würden auslaufen. Im übrigen ist die 

Zahl der noch in einem solchen Bundesdienstverhältnis befindli­

chen Personen nach wie vor beträchtlich, nämlich 991 Personen, 

hievon 731 Vertrags- bzw. StudienassistentInnen, 227 in der 

Allgemeinen Verwaltung und 32 im Krankenpflegebereich sowie 1 

Vertragslehrer. Umgerechnet auf Vollbeschäftigung und damit auf 

Planstellen entspricht dies 624 Bediensteten, hievon 441 Hoch­

schullehrerInnen, 159 Allgemeine Verwal tung und 24 im K-Schema. 

4. Sind Ihnen Zust8nde bekannt, daß an einzelnen Instituten 
asterreichs derartige AssistentInnen bereits mehrere Monate 
ihre Arbeit verrichten, ohne einen Gehalt überwiesen zu be­
kommen? 

5. Wie denken Sie fiber derartige H8rtef811e und welche Initia­

tive haben Sie zur Sanierung bereits unternommen, bzw. pla­
nen Sie ehebaldigst zu unternehmen? (Bitte auch um Begrün­
dung) 
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Antwort: 

Dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

liegen keinerlei Aufsichtsbeschwerden - denen selbstverständ­

lich sofort nachgegangen würde- vor. 

Abschließend möchte ich die anfragenden Abgeordneten auf die 

Ausführungen zu diesem Thema in den folgenden zwei An fra gebe­

antwortungen der XVIII. GP verweisen: Nr. 6404/J-NR/1994 beant­
wortet durch meinen Amtsvorgänger und Nr. 6867/J-NR/1994 beant­
wortet durch den Bundeskanzler. 

, . 
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